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Der Verein führt den Kamen 3port- und neson.TVfirc?in Oberböhin^en und hat seinen Sita in Oberbßbiirren. Br- wurde im Johre 19^0 gegründet. Er verfolgt durch die Förderung und iflege des Sports, Chorgesangs'und der Geselligkeit susschließlicb und unmittelbar •gemeinnützige kulturelle Zwecke im Sinne der GerneInnützigkeits- 
verordnuüg vom' 24• Dezember 19^5»Der Verein soll in das Vereir.^register eingetragen werden.

ür.

Mitgliedschuft
Der Verein setzt sich zusammen aus:
1. auaUber.dc-n ( aktiven ) Mitgliedern2. fördernden ( passiven )’ Mitgliedern •3. Ehrenmitgliedern
Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch Beschluß des • ^ usschus- aeB. Jedes neu aufgenoiiimene Kitglieä das Ausschusses erhält die 
Satzung des Vereins.

Wr. 3
Hechte und Pflichten der Mitglieder
Den Mitgliedern stehen folgende Rechte zu:
1. Teilnahme an-allen Veranstaltungen des Vereins
2'.- Stimm- und .Wahlrecht in den Mitgliederversammlungen3. Vortrag von Wünschen und Anträgen, sowie Anbringung- von Beschwerden, die schriftlich cur Kenntnis des Ausschusses ge

bracht werden müssen.4« Berufung geg-. n Beschlüsse cc-a Ausschusses .
5. Vorschla.gerecht
Die Mitglieder hoben folgende^l’flichten;
1. Die ausübenden { aktiven ) Mitglieder hoben an ollen Übungs

abenden und Veranstaltungen.des Vereins teilzunehmen.
2. Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten, der von

der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. _ .'Ehrenmitgliedsi' sind vor. der »ntrichtf'rs;-.. dieses Beitrages befreit. Der Ausschuß ist er-uiäehtigt, in besonderen Flliec den Jahresbeitrag zu ermäßigen oder gen? zu erlassen.
Die ifeitAliedschoft erlischt:
1. durch freiwillig-r- Austritt2. durch, lod3. durch Ausschließung

VDer freiwillige Austritt ist nur auf den Dchluß eines Kalender-j ah re a jxud ftur nnoh v o.t letrr.T’dii.g.cr •Wo’iih.l u1'11" rMoVro'Wfio’i.)*or
Beitrüge- zulässig, bots^vg;*»; sind zumiekzugeben.
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Die Auaschließ'un^ ktüiri durch Ccu Auccchuß erfolgen, wenn des 
Mitglied seinen Verpflichtungen dem Verdn gegenüber beharrlich 
nicht nachkoamt oder- durch ae Ln Verhalten das Ansehen deo Ver
eins schädigt, oder sich der Mitgliedschaft unwürdig zeigt•
Dom Ausjoschlosaenen steht die Berufung an die nächste ordert“ 
'liehe Sültjliederversamislung «u.

llr. 5 a
Stwaige Gewinne aus den Einnahmen und Veranstaltungen des Ver
eins dürfen nur für die aatzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine son
stigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Kr. 3 b
Es darf keine Person durch'Verwaltungsausgaben,' die den Zwecken 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver
gütungen begünstigt werden.

Nr. 4
Verwaltung des Vereins
Sie Verwaltung des Vereins erfolgt durch:
1. den Vorsitzenden des Vereins,2. den Ausschuß des Vereins3. 'die Mitgliedervereorrimlung

Nr. ^

Der Vorsitzende des Vereins
Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und hat die otellung eines gesetzlichen Vertreters. Er führt den. Vorsitz in den Mitglieder-, sowie in den Ausschußsitzungen, uer Vorsitzende wird im Verhinderungsfälle durch seinen Stellvertreter vertreten ohne dies nach außen nechzuweisen.'

Nr. 6
Der Ausschuß des-Vereins
Der Ausschuß des Vereins setzt sich zusammen aus:
1. dem Vorsitzenden des Vereins2. des stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins
3. dem Schriftführer
4. deo« Kassier
ts. dem Chorleiter
6. 4 Beisitzern
Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Mitgliederversamm
lung auf 2 Jahre gewählt. Mit Ausnahme des, Chorleiters wird jähr
lich bei. der ßeneralvercaw.nlung der haIbe Ausschuß neu gewählt.
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Nr. 7
Geschäftakrels des Ausschusses
Der Ausschuß leitet den Verein» wacht über die Einhaltung; der Satzung und vollzieht die Beschlüsse der Mitgliederveroaffiistlung.Dens Ausschuß sind insbesondere Ubertrsrenj
1. die Äufnahiuo und der Auoechluß. von .Mitgliedern
2. die Ernennung von Ehreniaitgliedern
5. Die ir'rLifung der Jahresrechnun^4. die Feststellung des Voranschlags

rj* die .'irietelluiifj; utid Besoldung des Chorleiters
6. die Beschlußfassung über die Ausgaben' ■
7. die Beratung und Beschlu^f&ssurg'^ber.die Von den Mitgliedern des Vereins gestellter; .'-mtrige.

Nr. 8
Beschlüsse des Ausschusneo
Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des’ Ausschusses ist 
die Anwesenheit von mindestens fünf Mitglieder» erforderlich.DieBeschlüsse werden durch Stimmsrnnehrheit gefaßt. Bei Stimniengleich- heit entaclieidet die Stimme dos Vorsitzenden. Gegen die Beschlüssedes Aüsscimuees ist Berufung an die' Kitgliedc.rv-vrs&.'fH!ilU!.ir.]' z-uläsr-ig.

' Nr. 9
Der Chorleiter ist Berater des Ausschusses in allen musikalischen Fragen.« Die musikalieche und gesangliche Durchführung der Vereins- 
vertenstaltungo^ liegt in-seinen Hürder.

?ir. 10
Der Schriftführer' erledigt' die laufende!1 schriftlichen Arbeiten, soweit diese -nicht der Vereinsvorsitzende selbst erledigt. Er fertigt. über alle öit sunger, und Vorhand lungern sine Niederschrift y•welche von ihm und -dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

- Nr. TI
Der Kassier verwaltet die Kassengeschäfte. Er ist berechtigt, Zahl
ungen für den Verein entgegenzunehmen und Ausgaben zu leisten. Die
se Bedürfen der vorherigen Anweisung durch den 'Vorsitzendem. Der ordentlichen Mitgliederversammlung . ist jährlich tiechnung zu legen. 
Das Geschäftsjahr ist des Kalenderjahr.

Nr. 12
.uie von den Kitg'liedenrerscmmlung. gewählten Revisoren haben das Recht, jederzeit Kasoenprüfu.ngen vorzunehmeh. öle müssen diese i'rü- 
fung mindestens'jährlich einmal'durchführen und der Hitgliederver- samvilung Bericht erstatten. •

Nr. 13

Ge so häft 8 k reis der Si t ^-1 i e d o ry orgami! 1 n na
Der fcitgliedcrveröfcmmlung sind folf;ende Rechte Vorbehalten:
1. tahl des Ausechusoes
2. Entgegennahme des Jahresberichts
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3. Genehmigung der Jahreorechnuhg4. .die Kntiastung deo Aaosiers und de3 Ausschusses5» die fintscheidurit; über die Ber uf u ng sa nt rüge wogen üusaohlieüung von Lliitgliedern.
6. die Festsetzung des Jahresbeitrags der Mitglieder7. die Festlegung und ^bünderuug der Satzungt;. die Beschlußfassung über die auflo&uiifj: des Vereine\ ^

Br. 14 ;
Ordentliche liit1 iedeiversum11 unr.

Die ordentliche Mitgliederversaiüsjlung findet .jedes Jahr, möglichst in den ersten 5 Monaten, statt.
Nr. 15

Au0erordentllche Igitgliedervc,rsammlung
Außerordentliche Mitgliedervc.?rsriiaalungcsi werden vora Ausschuss nach
Bedarf eiubcrufen. Außerdo;!, uuß der Ausschuss eine Mitgliedervetr- •snmeilung einberufen, wenn der zehnte Teil der ordentlichen Mitglie der solche unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

Kr. 16
Berufung ■ der LiitgliedervcrnaPi.;tlung '
Die Berufung der äitgliedervera&syalung erfolgt durch den ^trsschuas Sie muß den Uitgliedern unter iiittoilung der Tagesordnung!,8 Tage 
zuvor soliriftlich oder durch Anschlag an der Vcreinotafel bekannt- 
gegeboh werden. ; ’

Br. 17
btimiareoht ln_ dor _&Utglleciervers,aur.t:lunf.‘;
In der Mitgliedfcrversi.u;alung hat jedes Mitglied 1 St itufri.e . StiüuLiibertraguuivi'n sind nicht £ulässig.

K r. 1 ö
heituAf, der Verhandlung
Die Leitung der Mitgliedorverai.u'uulung ateht dem Vorsitzenden bez. 
Seinern Stellvertreter zu.

Nr. 19
Abstiiagiung
Die r-iitgliedorversafiAiilung entccheldet durch einfache Ötironenaehr- 
heit. Bei ritimmengleiohheit er.tocheidet im -Falle einer Wahl das 
Los, im übrigen die Ütiaae des Vorsitzenden. Die Abstimmung ist. geheim, sie kann durch Zuruf ^escheVieu, wenn kein Widersnrucb er
folgt. ,
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Kr. 20
gat8griff;a&näerurif, ünrüno myyw.ir-
2u Keschlasceri. ü:ber.^Arider^v;;l der Satzung ist dle^QdiÄr^unf': von
zwei Dritteln der "ajÄteevö%r^ns v.fitgliedßyinptwen4i£./ ^ ^

■Auf löeun^ des Vereins ';•’>'•, ’• ■■; .
°* a ■ ■ , ■' L'" ,.,': /'1. Die Auflösung deo Vereins kutin i'iur erfolson «iurcH1, eine ^it—' 

gliedervei-wamESilun^, . bei der uiindeeter.s drei Viertel säst lieber 
fiSitgl.ieder anwesend sind, uüd. mindestens drei Viertel der An
wesenden- für die Auflösung süssen.

2. In jfalle der Beschlußunfähigkeit dieser - Yersammlurß ist -inner-.. ■
■ halb einesi Vierteljahr -nach des Zeitpunkt der ersten Eßit^lie-"
derverofeviislurg e ine zweite, einzubeiuföii, die ohne Eüokslcht auf 
die Zahl der.anwesenden Mitglieder 'b-ißchlui'fähi^ ist.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung;.des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins der Dachorgani
sation zu, weicher der Verein angehört, falls diese vor: zuständigen Finanzamt, als gemeinnützig anerkannt ist. Diese hat. das Ver-m mögen treuhänderisch IG Jahre zu verwalten. Sollte sich innerhalb d i.eeer Zeit .ein neuer Verein unter üo® Kämen "Sport- und Gesang
verein OberböbiAgen'* gründen, der die gleichen Zwecke auf gemein
nütziger Grundlage wie der aufgelöste Verein verfolgt, so ist die
sem Verein das Vermögen''auszuhändigen,. falls er nach Ansicht der Treuhünderin iebeiisfähigkeit besitzt. Andernfalls wächst das Ver
mögen der Treuhänderin zu.

4. Beschlüsse darüber, wie das VcrmÜgen des.Vereins bei dessen Auf
lösung oder Aufhebung oder Wegfall des bisheriger. Zweckes zu ver
wenden ist, dürfen erst nach Binwilligung des Finanzamts verwirk
licht werden.

Kr.
Die z. S. im Bau befindliche Halle’ soll für jetzt m-d alle Zukunft
für sportliche und kulturelle Veranstaltungen' des Vereins dienen.
Beechloscen: Cberbob 1 nijen, 7. ' xtu^ust 1:-if3£3s üeneruIVersu/r.m 1 i?n^

3.
£\ .
5. ^yre-e.*«-
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^mne/ert it> 4or Sonarcttnrsommtvntj


